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Betrifft 

Änderung des Strafgesetzbuches, des Strafvollzugsgesetzes, des Jugendgerichtsge-
setzes 1988 und Strafregistergesetzes 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 17. November 2009 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Strafgesetzbuch, das Strafvollzugsgesetz, 

das Jugendgerichtsgesetz 1988 und das Strafregistergesetz geändert werden, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

Grundsätzlich werden gegen den Entwurf keine Einwände erhoben. 

 

Es wird jedoch angeregt, dass § 3 Abs. 6 StVG auf Opfer im Sinne des § 65 Abs. 1 lit. b 

StPO und auf andere Opfer, bei denen anzunehmen ist, dass sie der Verurteilte wegen 

der Anzeigenerstattung oder wegen ihres Verhaltens im Strafprozess nach seiner Entlas-

sung aufsuchen werde, ausgedehnt wird.  

Es sollte auch klargestellt werden, innerhalb welchen Zeitraumes ein derartiger Antrag 

gestellt werden kann – so sollte auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Antragstellung 

möglich sein. 
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Zu § 149 Abs. 5 StVG wird angeregt, sicherzustellen, dass die Verständigung von der Ent-

lassung so rechtzeitig erfolgt, dass das Opfer entsprechende Schutzmaßnahmen gegen 

eine allfällige Kontaktaufnahme seitens des Täters ergreifen kann. 

 

Zusätzlich sollte normiert werden, dass - nach einem entsprechenden Antrag des Opfers – 

dieses auch immer dann verständigt wird, wenn der Strafgefangene unbewacht im Rah-

men einer Haftunterbrechung, eines Ausganges oder eines Freiganges die Anstalt ver-

lässt. Die entsprechende Verständigung sollte bei genehmigten Ausgängen und Freigän-

gen zumindest rechtzeitig vor dem ersten Ausgang bzw. Freigang erfolgen mit einem er-

gänzenden Hinweis darauf, dass künftig mehrere Ausgänge bzw. Freigänge zu erwarten 

sind. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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